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1 Ausgangslage 
Der Chüelibach ist in der Vergangenheit mehrfach über die Ufer getreten und hat zu Schäden in  
Schüpfen geführt. In der Gefahrenkarte von Schüpfen liegen grössere Gebiete im blauen Gefahren-
bereich (mittlere Gefährdung). 
Im vorliegenden Wasserbauprojekt wird iterativ eine gesamtheitliche Lösung für den Hochwasser-
schutz in Schüpfen erarbeitet, die fachlich, politisch und finanziell akzeptiert werden kann.   
 
Im Rahmen eines Variantenstudiums wurden insgesamt fünf unterschiedliche Varianten mit zu-
sätzlichen Untervarianten untersucht, verglichen, optimiert und bewertet. Unter Berücksichtigung  
der zahlreichen Rahmenbedingungen und Bewertungskriterien hat sich folgende Variante als reali-
sierbare Bestvariante herauskristallisiert:  
 

�� Bau einer Entlastungsleitung, mit welcher das Hochwasser um das Siedlungsgebiet von  
Schüpfen herumgeleitet werden kann. Am Siedlungsrand ist ein Entlastungsbauwerk vor-  
gesehen. Dieses drosselt den maximalen Abfluss im bestehenden Gerinne. Die Entlas-
tungsleitung führt vom Entlastungsbauwerk am Gebiet Bodenacher vorbei zum Sportplatz  
der Primarschule und anschliessend zur Dorfstrasse. Die Entlastungsleitung endet unter-  
halb der Dorfstrasse und das Hochwasser fliesst wieder in den Chüelibach zurück. 

�� Bau eines neuen Gerinnes im Bereich des Sägereiareals. Mit dem Bau kann die Länge der  
Entlastungsleitung verkürzt und eine bestehende Eindolung aufgehoben werden. 

�� Bau eines neuen Gerinnes im Bereich der Dorfstrasse. Mit dem Bau eines neuen Gerinnes  
bei der Dorfstrasse kann der Kapazitätsengpass beim Gebäude Dorfstrasse 7 umfahren  
werden. 

 
Mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen kann die Gefährdungssituation im Sied-
lungsgebiet von Schüpfen massgeblich verbessert werden (Schutz bis HQ100). 

2 Vorprüfung 
Mit der Leitverfügung vom 17. März 2022 wurden die kantonalen Ämter und Dienststellen sowie die 
betroffenen Gemeinden ersucht, bis zum 18. April 2022 eine Stellungnahme im Rahmen der Vorprü-
fung abzugeben. Folgende Stellen wurden angeschrieben: 
a) Amt für Gemeinden und Raumordnung  
b) Amt für Wasser und Abfall 
c) Amt für Landwirtschaft und Natur, Abteilung Naturförderung (ANF) 
d) Amt für Landwirtschaft und Natur, Fischereiinspektorat 
e) Amt für Landwirtschaft und Natur, Jagdinspektorat 
f) Amt für Landwirtschaft und Natur, Abteilung für Strukturverbesserungen und Produktion, Fach-

stelle Bodenschutz 
g) Amt für Landwirtschaft und Natur, Abteilung für Strukturverbesserungen und Produktion, Fach-

stelle Tiefbau 
h) Amt für Wald und Naturgefahren (AWN), Waldabteilung Mittelland 
i) Amt für Kultur, Denkmalpflege des Kantons Bern 
j) Amt für Kultur, Archäologischer Dienst 
k) Kantonspolizei Bern, Verkehr, Umwelt und Prävention 
l) Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination 
m) Tiefbauamt (TBA) des Kantons Bern, Oberingenieurkreis III, Kreisbüro 
n) Tiefbauamt (TBA) des Kantons Bern, Oberingenieurkreis III, Wasserbau 
o) Gemeindeverwaltung Schüpfen 
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Nach der kantonalen Vorprüfung wurde das Projekt an das Bundesamt für Umwelt (BAFU) zur Stel-
lungnahme weitergeleitet.  
 
Im Rahmen der Vorprüfung des Projektes WBP Chüelibach Schüpfen sind von folgenden Fachstel-
len Stellungnahmen eingetroffen: 
 
[1] Amt für Gemeinden und Raumplanung (AGR), Wasserbauplan Chüelibach Schüpfen Dorf, Fachbe-

richt Raumplanung und Landschaft, Fruchtfolgeflächen, Biel, 28. April 2022. 
[2] Amt für Kultur, Archäologischer Dienst (ADB), Fachbericht Archäologie, Vorprüfung Wasserbauplan 

Chüelibach Schüpfen, 31. März 2022 
[3] Amt für Kultur, Denkmalpflege, Fachbericht Denkmalpflege, 23.05.2022 
[4] Amt für Landwirtschaft und Natur, Abteilung Naturförderung (ANF), Amtsbericht Naturschutz, 

Münsingen 28. Juni 2022. 
[5] Amt für Landwirtschaft und Natur, Fachstelle Bodenschutz, Fachbericht LANAT (baulicher Boden-

schutz), Mail vom 21. März 2022. 
[6] Amt für Landwirtschaft und Natur, Fachstelle Tiefbau, Fachbericht Strukturverbesserungen, 13. 

April 2022 
[7] Amt für Landwirtschaft und Natur, Fischereiinspektorat (FI), Wasserbauplan Chüelibach Schüpfen 

Dorf, Fachbericht Fischerei, Münsingen, 19. April 2022.  
[8] Amt für Landwirtschaft und Natur, Jagdinspektorat (JI), E-Mail vom 14. April 2022. 
[9] Amt für öffentlichen Verkehr (AÖV), Rückmeldung per Mail vom 17. März 2022 
[10] Amt für Wald und Naturgefahren (AWN), Abteilung Walderhaltung Region Mittelland, Stellungnahme 

vom 6. Mai 2022. 
[11] Amt für Wasser und Abfall (AWA), Fachbericht Wasser und Abfall, 8. April 2022. 
[12] Bundesamt für Umwelt (BAFU), Stellungnahme vom 22. September 2022 zum überarbeiteten Vor-

projekt, Hochwasserschutz Chüelibach, Dorf Schüpfen, Ittigen, 22. September 2022. 
[13] Einwohnergemeinde Schüpfen, Wasserbauplan Chüelibach Schüpfen Dorf �Ý Stellungnahme der 

Gemeinde im Rahmen der Vorprüfung, Schüpfen, 29. April 2022.  
[14] Kantonspolizei Bern, Verkehr, Umwelt und Prävention, Antwortbrief vom 8. April 2022 
[15] Tiefbauamt (OIK III), Kunstbauten, Mail vom 25. April 2022 
[16] Tiefbauamt (OIK III), Fachbericht Wasserbau, Biel, 04. Mai 2022.  
 
Farbcode: 

 Keine Auswirkungen auf das Projekt, bereits berücksichtigt 
 Kleinere Anpassung für Auflagedossier 
 Zusätzliche Abklärungen für Auflageprojekt 
 Realisierungsphase 
  
 Erledigt 
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

1.1 AGR Es wird in Betracht gezogen, die Sichtbarkeit des Entlas-
tungsbauwerks mit Hecken oder Bestockung von der Sä-
gestrasse zu minimieren. Diese Sichtschutzmassnahmen 
begrüssen wir. 

Land-
schaftsbild 

Bestockung im Bereich des Entlastungs-
bauwerks wird im Rahmen des Ausfüh-
rungsprojekt weiter geprüft 

Keine Ausführungsprojekt 

1.2 AGR Aus Sicht Landschaft, Ortsbild und Raumplanung können 
wir der vorliegenden Planung zustimmen. 

Gesamtpro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  

1.3 AGR Standortnachweis:  
Die Ausführungen im technischen Bericht zum Varianten-
studium ab Seite 24 sind nachvollziehbar und der Stand-
ortnachweis ist erbracht. Insbesondere ist aus Sicht FFF 
die Wahl der Variante Entlastungsleitung, welche weniger 
Beanspruchung von FFF zur Folge hat, zu begrüssen.  
 
Geringe Beanspruchung:  
Es handelt sich nicht um eine geringe Beanspruchung.  
 
Wichtiges Kantonales Ziel:  
Es handelt sich nicht um eine Einzonung, sondern um eine 
andere bodenverändernde Nutzung. Daher ist kein wichti-
ges kantonales Ziel erforderlich.  
 
Optimale Nutzung:  
Auch bezüglich optimaler Nutzung sind die Ausführungen 
im technischen Bericht ab Seite 24 nachvollziehbar und 
die optimale Nutzung gilt als gegeben.  
 

Bodenbe-
anspru-
chung (FFF) 

Wurde im technischen Bericht präzisiert technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

Kompensationspflicht:  
Beim Hochwasserschutz handelt es sich um die Erfüllung 
einer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe gemäss Art. 
8b Abs. 4 BauG. Gemäss Art. 11g Abs. 3 BauV sind zudem 
vorübergehend beanspruchte FFF nicht kompensations-
pflichtig. Daher ist das Vorhaben bezüglich der dauernd 
und der temporär beanspruchten FFF nicht kompensati-
onspflichtig.  
 
Wünschenswert wäre eine kurze übersichtliche Darlegung 
im technischen Bericht bezüglich der Beanspruchung von 
FFF gemäss der obenstehenden Herleitung resp. gemäss 
der Arbeitshilfe «Umgang mit Kulturland in der Raumpla-
nung», AGR  3/2020 (siehe Homepage AGR). 

1.4 AGR Die im technischen Bericht genannte dauerhaft genutzte 
FFF (S. 32) ist widersprüchlich zu jener im Bodenschutz-
konzept (S. 12). 

Bodenbe-
anspru-
chung (FFF) 

Die Aussagen wurden geprüft und im 
technischen Bericht präzisiert.  

technischer Be-
richt, resp. Bo-
denschutzkon-
zept 

Auflageprojekt 

1.5 AGR Die Aussage, dass FFF z.T. nicht vollständig FFF-Qualität 
aufweisen (BSK S.8), ist zu belegen. 

Bodenbe-
anspru-
chung (FFF) 

Die Aussage wird im Bodenschutzkon-
zept belegt. 

Bodenschutz-
konzept 

Auflageprojekt 

1.6 AGR In den Berichten und Projektplänen ist die Lage der dau-
ernd und der temporär beanspruchten Fruchtfolgeflächen 
inkl. Flächenangaben unmissverständlich darzustellen 
(Nachführung Inventar). 

Bodenbe-
anspru-
chung (FFF) 

Die Lage der temporär und dauerhaft be-
anspruchten Fruchtfolgeflächen ist im 
Bodenschutzkonzept ersichtlich.  

Bodenschutz-
konzept  

Auflageprojekt 
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

2.1 ADB Aus archäologischer Sicht gibt es keine Auflagen zum 
Bauprojekt. 

Gesamtpro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen keine  

2.2 ADB Sollten bei Bodeneingriffen dennoch archäologische Be-
funde oder Funde zum Vorschein kommen, sind die Arbei-
ten im entsprechenden Bereich sofort einzustellen und 
dem Archäologischen Dienst zu melden. 

Archäologie Aufnahme der Forderung in die besonde-
ren Bestimmungen der Baumeistersub-
mission  

keine Baumeistersubmis-
sion 

3.1 Denkmal-
pflege 

Wir begrüssen die Wahl der Variante 4b (Entlastungslei-
tung). Damit kann der bestehende Bach durch das Dorf er-
halten werden, dies ist für das Dorfbild ein Gewinn. Wir 
sind mit den Massnahmen grundsätzlich einverstanden.  
Wenn wir die Querschnitte richtig interpretieren, gehen wir 
davon aus, dass die Entlastungsleitung entlang des Sied-
lungsrandes keine Auswirkungen auf das Orts-  und Land-
schaftsbild haben. Auf den Plänen ist ersichtlich, dass die 
baulichen Massnahmen keine Auswirkungen auf die Umge-
bungen der Bauinventarobjekte haben, so bleiben z.B. die 
wertvollen Garteneinfriedungen im Bereich des schützens-
werten Gebäudes Sägestrasse 13 und 13a unverändert 
bestehen. 

Orts-  und 
Land-
schaftsbild 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  

3.2 Denkmal-
pflege 

Betreffen Baumassnahmen die Nahumgebung von Bauin-
ventarobjekten (z.B. Garteneinfriedungen, historische Bo-
denbeläge, intakte Vorbereiche, etc.), sind diese mit un-
serer Fachstelle in der Ausführungsplanung zu abzuspre-
chen.  

Orts-  und 
Land-
schaftsbild 

Wird im Rahmen der Ausführungsplanung 
mit dem Amt für Kultur Denkmalpflege 
besprochen 

keine Ausführungsprojekt 

4.1 ANF Die Arterhebung innerhalb des Perimeters erfolgte im März 
2020 und somit zu einem äusserst ungeeigneten Zeitraum 

Ökologische 
Bilanzierung 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

für die Erfassung von geschützten oder schützenswerten 
Organismen. Erhebungen dieser Art werden üblicherweise 
während der Vegetationszeit bzw. im Sommer durchge-
führt. Somit ist nicht verwunderlich, dass kaum geschütz-
ten oder schützenswerten Organismen beobachtet wur-
den. Es stellt sich also die Frage, ob eine abschliessende 
Beurteilung der Unterlagen zum jetzigen Zeitpunkt möglich 
ist. 

4.2 ANF Warum zusätzlich auf eine Datenbankabfrage bei Infospe-
cies verzichtet wurde, erschliesst sich uns nicht. Auch 
wenn es sich bei den Funddaten von lnfospecies meist um 
Zufallsfunde und nicht um systematisch erhobene Daten 
handelt, so kann die Datenabfrage weitere hilfreiche Infor-
mationen liefern, beispielsweise hinsichtlich allfälliger 
Zielarten in der näheren Umgebung. 

Ökologische 
Bilanzierung 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  

4.3 ANF Wir haben zu der Bilanzierung noch folgende Anmerkun-
gen:  
�¿�����{�����~�x�“�{�a�|�‘���h�a�k�y�‘���^�n�a���^�a�‘�Q�n�y�y�n�a�‹�‘�a���
�a�Œ�[�k�‹�a�n�Z�“�|�i���^�a�‹���
�n�~�ß
topwerte der Teilflächen für das Modul A der Bewertungs-
methode. Auf Grund der zahlreichen Teilflächen ist dies 
verständlich, jedoch wird dadurch die Nachvollziehbarkeit 
der Zuordnung zu den Wertstufen erschwert.  
�¿���
�a�n�Œ�ˆ�n�a�y���¬�����y�n�a�Œ�Œ�i�a�š�T�Œ�Œ�a�‹���«�«�¬�Æ�¬�®�Æ�«�¬���a�‹�k�T�y�‘���n�|���^�a�‹���=�Q�Z�a�y�y�a��
bei Kriterium 2 andere Werte als die anderen Fliessgewäs-
serstrecken 001.12.03 und 001.14.01. Für uns ist dies 
nicht nachvollziehbar. In allen drei Fällen handelt es sich 
um Restwasserstrecken.  

Ökologische 
Bilanzierung 

Die entsprechenden Punkte wurden bila-
teral mit Vertretern der Abteilung Natur-
förderung besprochen und geklärt. Die 
Bilanzierung wurde entsprechend ange-
passt.  

Bilanzierung Auflageprojekt 
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

�¿���
�a�n�Œ�ˆ�n�a�y���­���)�a�Œ�~�ˆ�k�n�y�a�Œ�����a�Z�—�Œ�[�k�����“�Œ�i�Q�|�i�Œ�¥�“�Œ�‘�Q�|�^�����|�‘�ß
wicklungszeitraum 5-10 Jahre (somit Wertstufe 2), hinge-
gen wird für den Endzustand ein Entwicklungszeitraum 
von 10-25 Jahren angenommen (somit Wertstufe 3 und 
mehr Punkte). Wir halten diese Annahme, dass diese Qua-
lität erreicht wird, für wenig realistisch und sind der Mei-
nung, auch für den Entwicklungszeitraum Endzustand ist 
die Wertstufe 2 anzuwenden sowie auch die Wertstufe 2 
für das Kriterium Biodiversität.  
�¿�����“�[�k���E�a�‹�‘�Œ�‘�“�h�a���^�a�Œ�����|�‘�š�n�[�x�y�“�|�i�Œ�¥�a�n�‘�‹�Q�“�{�Œ���Œ�~�š�n�a���^�a�‹���
�n�ß
otopwert für die Extensive Wiese im Endzustand scheinen 
uns als übermässig positiv bewertet. In den Unterlagen 
wird nicht dargelegt, mich welcher Methode derart hohe 
Qualität erreicht werden soll. Wenn an diesen Werten 
festgehalten werden soll, ist aufzuzeigen wie diese Wert-
stufen erreicht werden sollen  
�¿�����Œ�‘���a�n�|�a���E�n�‹�x�“�|�i�Œ�x�~�|�‘�‹�~�y�y�a���™�~�‹�i�a�Œ�a�k�a�|�Ç���E�a�|�|���u�Q���n�Œ�‘���Œ�n�a��
im Rahmen der Planung frühzeitig zu berücksichtigen. 
Quantifizierbare Ziele sind zu identifizieren.  
�¿�����n�a���
�n�y�Q�|�¥�n�a�‹�“�|�i���n�Œ�‘���Q�“�Œ���“�|�Œ�a�‹�a�‹���:�n�[�k�‘���a�|�‘�Œ�ˆ�‹�a�[�k�a�|���¥�“��
überarbeiten, bzw. der Entscheide für Wertstufen und die 
Methoden, wie diese Wertstufen und die hohe Qualität er-
reicht werden sollen, sind ausführlich zu erläutern. 

4.4 ANF Aus unserer Sicht erfolgt die Bilanzierung auch nicht ganz 
wie im Rahmen der Variantenbesprechung abgesprochen.  
Die Bilanzierung sollte im Vergleich zur Bestvariante 3a er-
folgen, um somit einen Punktevergleich zur ökologischen 

Ökologische 
Bilanzierung 

Im Rahmen der Besprechungen mit ANF, 
FI, BAFU und OIK III wurde dieser Punkt 
besprochen und entsprechende Ersatz-
massnahmen ins Projekt aufgenommen.  

Zusätzliche Er-
satzmassnah-
men im Projekt 

Auflageprojekt 
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

Bestvariante ermöglichen. Dies erfolgt in den vorgelegten 
Unterlagen nicht und es verbleiben Gewässerabschnitte, 
in denen keinerlei Verbesserung für die Biodiversität er-
reicht wird. Gemäss der Defizitanalyse sind keine ökologi-
schen Aufwertungen geplant. Als Begründung wird ange-
führt, dass diese Abschnitte stark verbaut oder eingedolt 
sind. Der Verzicht auf ökologische Aufwertungsmassnah-
men wird mit vorhandenen harten Restriktionen und den 
Eigentumsrechten der Landbesitzer erklärt. Nach unserem 
Dafürhalten sind für die unterlassenen Aufwertungen an 
dieser Stelle Ersatzmassnahmen an anderen Standorten 
zu leisten. 

4.5 ANF In vorherigen Gesprächen und Berichten wurde draufhin-
gewiesen, dass die Erstellung von Amphibiengewässer im 
Rahmen des Projekts zu prüfen ist. Im Gebiet bestehen 
Defizite an Amphibienlaichgewässern für Kreuzkröten und 
Gelbbauchunken. Leider nimmt die vorliegende Projektpla-
nung dazu keine Stellung. Dies ist im weiteren Verfahren 
nachzuholen. Wir empfehlen die Kontaktaufnehme mit ei-
ner Amphibienfachperson, die die lokalen Gegebenheiten 
gut kennt.  

Aufwer-
tungsmass-
nahmen 

Wir werden den Kontakt mit einer Amphi-
bienfachperson suchen und mögliche 
Aufwertungsmassnahmen prüfen 

Als Ersatzmass-
nahme soll ein 
Amphibienteich 
erstellt werden.  

Auflageprojekt 

4.6 ANF Der Streifen für die Ufervegetation soll ausserhalb des 
Hochwasserprofils liegen und eine Breite von mindestens 
3 Meter. Landseitig an die Ufervegetation muss ein Nähr-
stoffpufferstreifen, in Form eines extensiven Wiesenstrei-
fens, mit einer Breite von mindestens 3 m angelegt wer-
den.  

Gestaltung 
Gewässer-
raum 

Die Ausgestaltung des Gewässers wurde 
im Rahmen des Auflageprojekts genauer 
definiert und auf den Plänen dargestellt.  

Pläne, resp. 
technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
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Zur Erhöhung der Strukturvielfalt und zur Verminderung 
des Pflanzenwuchses in der Gewässersohle soll der neu 
gestaltete Gewässerabschnitt beidseitig abschnittsweise 
bestockt werden. In den Uferbereichen (über der Hoch-
wasserlinie) sind zudem Lebensräume für die Fortpflan-
zung und Überwinterung von wildlebenden Tieren zu 
schaffen. Dazu eignen sich Kleinstrukturen wie Steinlin-
sen, Steinhaufen, Wurzelstöcke, Asthaufen.  

4.7 ANF Für die Anlage einer gehölzfreien Ufervegetation auf nas-
sen Böden empfehlen wir die Einsaat einer Hochstauden-
flur (mit Moorspierstaude und Grosser Wiesenknopf) oder 
einer Kohldistelwiese. 
Für die Bestockung sind nur standortheimische Sträucher 
und Laubbäume aus regionaler Herkunft zu verwenden. 
Wir empfehlen folgende Arten: Purpurweide, Salweide, 
Schwarz-  oder Grauerle, Traubenkirsche, Vogelkirsche und 
Stieleiche in der Baumschicht, sowie Schwarzer Holunder, 
Kreuzdorn, Roter Hartriegel, Liguster, Gemeiner Schnee-
ball, Pfaffenhütchen und Rotes Geissblatt in der Strauch-
schicht.  

Bepflan-
zung 

Wird zur Kenntnis genommen und im Be-
pflanzungsplan, welcher im Rahmen der 
Ausführungsplanung erstellt wird, be-
rücksichtigt 

Keine Ausführungsprojekt 

4.8 ANF Im Rahmen der Detailprojektierung ist ein Unterhalts-  und 
Pflegekonzept zu erarbeiten (vergleiche z.B. Pflegekonzept 
Urtenen, Wasserbauverband Urtenen, 2004). 

Unterhalt Ein Unterhaltskonzept wurde erarbeitet. 
Dieses muss bei allfälligen Projektände-
rungen angepasst werden.  

Keine laufend 

4.9 ANF Die Standortgebundenheit und das überwiegende Inte-
resse des Vorhabens sind begründet. Unter Vorbehalt der 
bestmöglichen Schutz-  und Wiederherstellungs-  oder 

Ausnahme-
bewilligung 

Die benötigten Ausnahmebewilligungen 
werden im Bericht aufgeführt und bean-
tragt. 

Bericht Auflageprojekt 
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ökologisch gleichwertigen Ersatzmassnahmen sind die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung der erfor-
derlichen Ausnahmebewilligungen gegeben (Art. 18 Abs. 
1ter NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV). Die Bewilligung des vorlie-
genden Projektes erfordert die oben erwähnten Ausnah-
mebewilligungen nach Naturschutzrecht.  
Die Ausnahmebewilligungen sind als Bestandteil des Pro-
jektes zu dokumentieren und im Verfahren zu beantragen. 

4.10 ANF Mit einer Umweltbaubegleitung und den bestmöglichen 
Schutzmassnahmen muss erreicht werden, dass die Ein-
griffe in geschützte und schützenswerte Biotope sowie in 
Lebensräumen geschützter Arten vermieden (minimal ge-
halten) werden können. Sind Eingriffe unvermeidbar, müs-
sen die betroffenen naturnahen Elemente mit den best-
möglichen Massnahmen wiederhergestellt oder mit ökolo-
gisch gleichwertigen Massnahmen anderweitig kompen-
siert werden. 

UBB Eine UBB wird im Rahmen der Ausführung 
im Projekt integriert und definiert und 
überwacht die Schutzmassnahmen.  

Keine Ausführung 

4.11 ANF Gewässer und Ufer müssen so gestaltet werden, dass sie 
einer vielfältigen Tier-  und Pflanzenwelt als Lebensraum 
dienen können, die Wechselwirkung zwischen ober-  und 
unterirdischem Gewässer weitgehend erhalten bleibt und 
eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen kann (Art. 
4 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wasserbau, Art. 37 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewäs-
ser, Art. 7 des Bundesgesetzes über die Fischerei und Art. 
21 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Natur-  und Hei-
matschutz).  

Gestaltung 
Gewässer-
raum 

Die Ausgestaltung des Gewässers wurde 
im Rahmen des Auflageprojekts genauer 
definiert und auf den Plänen dargestellt.  

Pläne, resp. 
technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
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4.12 ANF Das Abholzen der Bestockungen hat sich auf ein Minimum 
zu beschränken. Die baulichen Eingriffe im in den bestock-
ten Flächen haben sich auf die in den Plänen dargestell-
ten Flächen zu beschränken. Nach Abschluss der Bauar-
beiten sind die Flächen wieder naturnah und mit verschie-
denen Kleinstrukturen zu  

Bestockun-
gen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

4.13 ANF Bei allen Erdarbeiten im Bereich der geschützten Pflanzen 
ist die Vegetationsdecke in möglichst grosser Mächtigkeit 
abzutragen, getrennt vom Unterboden innerhalb der Bau-
stelle zwischenzulagern und nach der Neugestaltung des 
Terrains wieder fachgerecht einzubauen.  

geschützte 
Pflanzen 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführung berücksichtigt 

Keine Ausführung 

5.1 Amt für 
LANAT 
(Boden-
schutz) 

Zu dem oben genannten Gesuch gibt es aus Sicht der 
Fachstelle Bodenschutz aktuell keine Einwände. Das ver-
langte BSK wurde wie gefordert bereits eingereicht und 
weist keine groben Mängel auf. 

Boden-
schutz 

Wird zur Kenntnis genommen keine  

6.1 LANAT 
(Struktur-
verbes-
serung) 

Im Projektperimeter befinden sich subventionierte Draina-
geleitungen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass nicht 
subventionierte Drainagen in den Landwirtschaftsflächen 
vorhanden sind. Es wird empfohlen, das Vorhandensein 
von Drainagen möglichst frühzeitig mit den betroffenen 
Grundeigentümern abzuklären. Drainagen sollten während 
der Bauphase durch geeignete Massnahmen vor zu gros-
sen Auflasten geschützt werden. Dies gilt insbesondere 
auch im Zusammenhang mit der Erstellung von Baupisten 
und Bodendepots.  

Meliorati-
onsanlagen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Im Rahmen der Ausarbeitung des 
Ausführungsprojektes wird das Gespräch 
mit den tangierten Grundeigentümern 
gesucht, um Informationen über die Drai-
nagen zu gewinnen. 
Allfällige flankierende Massnahmen zum 
Schutz dieser Anlagen werden geprüft.  

keine Ausführungsprojekt 
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Die Teile der Meliorationsanlagen, die durch die Bauarbei-
ten zerstört oder beeinträchtigt werden, sind nach der 
Bauphase fachgerecht wiederherzustellen. Die Wiederher-
stellungsarbeiten sind in Absprache mit den betroffenen 
Werkeigentümern vorzunehmen. 

6.2 LANAT 
(Struktur-
verbes-
serung) 

Die betroffenen Grundeigentümer und Bewirtschafter sind 
nach Möglichkeit in die Detailgestaltung der geplanten 
Anpassungen einzubeziehen.  

Landbe-
darf/Land-
wirtschaft 

Mit den betroffenen Grundeigentümern 
und Bewirtschaftern wurde das Gespräch 
gesucht. Auch im weiteren Projektverlauf 
sollen diese in die Planung miteinbezo-
gen werden.  

keine Ausführungsprojekt 

7.1 FI Die Würdigung der gewählten Variante aus fischereilicher 
Sicht ist in Fachbericht Fischerei FB2021171 vom 26. März 
2021 (4. konsultativen Befragung) nachzulesen. Wir ver-
zichten auf eine Wiederholung. Im erwähnten Fachbericht 
haben wir diverse Genehmigungsvorbehalte formuliert.  
Diese sind vollständig in die vorliegende Projektplanung 
eingeflossen. 

Gesamtbe-
urteilung 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  

7.2 FI Bei der Wahl der zu bestockenden Abschnitt ist v.a. die 
Einstrahlung der Sonne und erst in zweiter Linie die Bö-
schungsneigung von Wichtigkeit. Die bestockten Ab-
schnitte sind so zu wählen, dass damit das Gewässer be-
schattet wird. 

Bepflan-
zung 

Wurde im technischen Bericht präzisiert 
und ist im Rahmen der Ausführungspla-
nung im Bepflanzungsplan zu berück-
sichtigen. 

technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
Ausführungsprojekt 

7.3 FI Auf der ganzen Projektstrecke ist die Längsvernetzung für 
Bachforellen sicherzustellen. Blockschwellen sollen eine 
maximale Überfallhöhe von 20 cm aufweisen und genü-
gend tiefen Kolken ausbilden (Richtwert min. 40 cm). 

Gewässer-
gestaltung 

Die geforderten maximalen Überfallhöhen 
der Schwellen können eingehalten wer-
den. Um möglichst grosse Kolke zu er-
möglichen, wird eine Überfallhöhe nahe 

keine Ausführungsprojekt 
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an 20 cm gewählt. Die Schwellen werden 
im Rahmen des Ausführungsprojekts de-
taillierter ausgearbeitet. 

7.4 FI Auf der ganzen Projektstrecke ist der Geschiebetransport 
sicherzustellen.  

Geschiebe-
haushalt 

Die Geschiebedurchgängigkeit wird mit-
tels Geschiebemanagement sicherge-
stellt.   

Pläne, resp. 
technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 

7.5 FI Mittels Holzeinbauten und ingenieurbiologischen Verbau-
ungen ist eine variable Niederwasserrinne von 0.8 �Ü 2 m 
Breite sicherzustellen.  

Gewässer-
gestaltung 

Die Ausgestaltung des Gewässers wurde 
entsprechend der Vorgabe überarbeitet 
und zusammen mit dem Fischereiinspek-
torat besprochen. Im Rahmen des Aus-
führungsprojekts ist die Niederwasser-
rinne detaillierter auszuarbeiten 

Pläne, resp. 
technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
Ausführungsprojekt 

7.6 FI Die neue Gewässersohle ist mit Kies in einer Mächtigkeit 
von mind. 50 cm auszubilden.  

Gewässer-
gestaltung 

Die Ausgestaltung des Gewässers wurde 
entsprechend der Vorgabe angepasst.  

Pläne, resp. 
technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 

7.7 FI Die Qualität des Sohlenmaterials ist zusammen mit unserer 
Fachstelle festzulegen. 

Gewässer-
gestaltung 

Wird im Rahmen der Ausführungsplanung 
zusammen mit dem FI festgelegt. 

keine Ausführungsprojekt 

7.8 FI Die Bestockung ist vorzugsweise so anzulegen, dass das 
Gewässer beschattet wird. Ein Bepflanzungsplan soll uns 
vor der Bauausführung zur Genehmigung vorgelegt wer-
den. 

Bepflan-
zung 

Wird im Rahmen der Ausführungsplanung 
erarbeitet.  

keine Ausführungsprojekt 

7.9 FI Bestehendes Gerinne: lnstream-Einbauten sind ein geeig-
netes Mittel, um den fischereilichen Wert des bestehen-
den Gerinnes zu steigern. Entsprechende Massnahmen 
sind mit unserer Fachstelle zusammen zu planen.  

Gewässer-
gestaltung 

Die Ausgestaltung des Gewässers wurde 
entsprechend der Vorgabe überprüft und 
zusammen mit dem Fischereiinspektorat 

Pläne, resp. 
technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
Ausführungsprojekt 
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besprochen. Im Rahmen des Ausfüh-
rungsprojekts sind die Instream-Einbau-
ten detaillierter auszuarbeiten 

7.10 FI Der aufzuhebende Bachabschnitt vom Beginn der Neubau-
strecke bis zur Stuber AG weist eine Bestockung auf, wel-
che voraussichtlich entfernt werden wird. Holzstämme, 
Äste und Wurzelstöcke mit ca. 2 m Stamm sind wertvolle 
Baumaterialen für die Erstellung des neuen Gerinnes. Sie 
sind bei den Rodungsarbeiten für die Wasserbauarbeiten 
beiseite zu legen. 

Bauausfüh-
rung 

Wird im Rahmen der Ausführungspla-
nung, resp. der Bauleitung berücksich-
tigt. 

keine Ausführungsprojekt 

8.1 JI Wir stellen mit Zufriedenheit fest, dass unsere Anliegen 
seitens des Wildtierschutz (zum Beispiel die Thematik Bi-
ber) aufgenommen worden sind. Wir stimmen daher der 
Genehmigung des WBP hiermit zu. 

Wildtier-
schutz 

Wird zur Kenntnis genommen -   

9.1 AÖV Das AÖV ist vom genannten Vorhaben nicht tangiert und 
entsprechend haben wir keine Bemerkungen. 

Gesamtpro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen Keine  

10.1 AWN Gemäss Art. 25 KWaG wird kein Wald tangiert, da der Ab-
stand zu den geplanten Massnahmen grösser als 30 m ist. 

Wald Wird zur Kenntnis genommen Keine  

11.1 AWA Drei im Kataster der belasteten Standorte eingetragenen 
Standorte mit den Nrn. 03110009, 03110031 und 03110040 
liegen innerhalb des Projektperimeters.  
Bauvorhaben auf belasteten Standorten sind vom Amt für 
Wasser und Abfall (AWA), Fachbereich Grundwasser und 
Altlasten, beurteilen zu lassen. Die erforderlichen Aufla-
gen werden im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 

Belastete 
Standorte 

Die belasteten Standorte werden durch 
das Projekt nur randlich tangiert. Die vo-
raussichtlichen Auswirkungen des Pro-
jekts auf die belasteten Standorte wur-
den im technischen Bericht detaillierter 
erläutert.  

technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
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festgelegt. In der Regel sind vor der Realisierung solcher 
Bauvorhaben altlasten-  und/oder abfallrechtliche Unter-
suchungen notwendig (vgl. Art. 24 -  27 der kantonalen Ab-
fallverordnung). Diese Abklärungen müssen von einer 
Fachperson für Altlastenfragen durchgeführt werden. Das 
Vorgehen ist vorgängig vom AWA genehmigen zu lassen. 

11.2 AWA Aus Sicht der Abteilung Wassernutzung bestehen gegen 
das geplante Vorhaben keine Einwände oder Genehmi-
gungsvorbehalte. 

Wassernut-
zung 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  

11.3 AWA Aus gewässerökologischer Sicht fördert die Variante 
"neues Gerinne" sowohl die Vielfalt der Lebensräume wie 
auch die Biodiversität besser als die Variante "Entlas-
tungsleitung". Durch die Aufwertungen im Bereich des al-
ten Gerinnes wird die Biodiversität und Lebensraumvielfalt 
ebenfalls gefördert. 

Gewäs-
serökologie 

Wird zur Kenntnis genommen. keine  

11.4 AWA Die Abwasserleitungen innerhalb des Projektperimeters 
sind im Betrieb und Bestand zu schützen. Die Kanalisatio-
nen müssen jederzeit kontrolliert, gereinigt und gewartet 
und wenn notwendig ersetzt werden können. Auch wäh-
rend den Bauarbeiten ist eine reibungslose Abwasserent-
sorgung sicherzustellen. 

Siedlungs-
entwässe-
rung 

Wird zur Kenntnis genommen und in den 
besonderen Bestimmungen der Bau-
meistersubmission berücksichtigt 

keine Baumeistersubmis-
sion 

12.1 BAFU Mit dem Bauprojekt sind die Ausschlussgründe der geprüf-
ten Varianten zu dokumentieren. 

Varianten-
wahl 

Die Ausschlussgründe der Varianten 
wurden im Anhang A des technischen 
Berichts ergänzt.  

technischer Be-
richt  

Auflageprojekt 

12.2 BAFU Mit dem Bauprojekt sind nicht anrechenbare Kosten trans-
parent darzustellen. 

Kosten-
schätzung 

Die nicht anrechenbaren Kosten werden 
im Bericht ausgewiesen. 

technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
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12.3 BAFU Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist hinsichtlich der Ein-
gabewerte und der Szenarienwahl mit dem BAFU zu be-
sprechen. 

EconoMe Die Kostenwirksamkeitsberechnung 
wurde mit dem BAFU besprochen und 
überarbeitet. 

EconoMe Auflageprojekt 

12.4 BAFU Die verbleibende Wassermenge nach der Entlastung ist für 
unterschiedliche Szenarien zu beschreiben. 

Szenarien Die Szenarien werden im technischen 
Bericht detaillierter beschrieben 

technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 

12.5 BAFU Die Funktionalität der Geländemodellierung bei der Baum-
schule ist durch planerische Massnahmen langfristig zu 
sichern. 

Geländemo-
dellierung 

Entsprechend dem Landerwerbsplan ist 
geplant, die Geländemodellierung mit ei-
ner Dienstbarkeit langfristig zu sichern. 

Keine  

12.6 BAFU Die berücksichtigte Schwemmholzmenge ist bezüglich der 
Resultate nach weiteren Abschätzformeln einzuordnen. 

Szenarien Die entsprechenden Szenarien wurden 
mit weiteren Abschätzformeln eingeord-
net. 

technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 

12.7 BAFU Die Vollständigkeit der Szenarien zur Überlastung der 
Schutzmassnahme ist zu prüfen. 

Szenarien Weitere Szenarien und Massnahmen für 
den Überlastfall wurden geprüft und ins 
Projekt aufgenommen 

technischer Be-
richt und Pläne 

Auflageprojekt 

12.8 BAFU Es sind raumplanerische Massnahme zu prüfen, welche ei-
nen künftigen Risikoanstieg verhindern. 

raumplane-
rische Mas-
snahmen 

Ergänzende raumplanerische Massnah-
men werden durch die Gemeinde geprüft. 

keine  

12.9 BAFU Auch im Bereich zwischen dem Aus- , und Einleitbauwerk 
sind die ökologischen Entwicklungsziele bestmöglich zu 
erreichen. 

ökologische 
Entwick-
lungsziel 

Im Rahmen der Ausarbeitung des Aufla-
geprojekts wurden weitere Massnahmen 
zur Erreichung der ökologischen Ent-
wicklungsziele in diesem Abschnitt ge-
prüft und ins Projekt aufgenommen 

Pläne / Bericht Auflageprojekt 

12.10 BAFU Die identifizierten Restriktionen sind hinsichtlich Aufwand 
zu Nutzen zu bewerten und bei der Massnahmenplanung 
entsprechend zu berücksichtigen. 

Defizitana-
lyse 

Im Rahmen der Ausarbeitung des Aufla-
geprojekts wurden weitere Massnahmen 

Pläne / Bericht Auflageprojekt 
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zur Erreichung der ökologischen Ent-
wicklungsziele in Abschnitten entlang 
dem bestehenden Gerinne definiert, zur 
besseren Erfüllung der ökologischen 
Entwicklungsziele.  

12.11 BAFU Die Herleitung der natürlichen Sohlenbreite und des Ge-
wässerraums soll einheitlich über den ganzen Projektperi-
meter im Bericht nachvollziehbar aufgezeigt werden. Der 
Gewässerraum ist an den Gerinneverlauf des Projekts an-
zupassen. 

Gewässer-
raum 

Der voraussichtliche Gewässerraum nach 
Umsetzung des Projekts wurde mit orien-
tierendem Charakter auf den Plänen dar-
gestellt und die Herleitung im techni-
schen Bericht erläutert.  

technischer Be-
richt 
Pläne 

Auflageprojekt 

12.12 BAFU Mit der Genehmigung des Projekts muss der Gewässer-
raums im Projektperimeter eigentümerverbindlich be-
stimmt sein. 

Gewässer-
raum 

Wird zur Kenntnis genommen. Der Ge-
wässerraum wird in der Ortsplanung ei-
gentümerverbindlich bestimmt. Im Rah-
men des Wasserbauprojekts wird der vo-
raussichtliche Gewässerraum nach Um-
setzung des Projekts ausgewiesen, wel-
cher anschliessend für eine Revision der 
Ortsplanung verwendet werden soll.  

keine  

12.13 BAFU Es ist auf der ganzen Uferlänge eine beschattende Besto-
ckung anzustreben. 

Bepflan-
zung 

Wird zur Kenntnis technischen Bericht 
präzisiert und im Bepflanzungsplan, wel-
cher im Rahmen der Ausführungsplanung 
erstellt wird, berücksichtigt 

technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 

12.14 BAFU In den neu geschaffenen Gerinnen soll eine gewässerge-
rechte Gestaltung den ganzen Gewässerraum ausnutzen. 

Gewässer-
gestaltung 

Die Ausgestaltung des Gewässers wurde 
entsprechend zusammen mit dem BAFU 
besprochen und entsprechend überar-
beitet auf den Plänen eingezeichnet.  

Pläne, resp. 
technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
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12.15 BAFU Die neu gestalteten Gerinne sollen so unbefestigt wie 
möglich ausgestaltet werden. 

Gewässer-
gestaltung 

Wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der weiteren Planung berück-
sichtigt.  

technischer Be-
richt und Pläne 

Ausführungsprojekt 

12.16 BAFU Es ist aufzuzeigen, dass die geplanten Massnahmen nicht 
zu einer Beeinträchtigung des Geschiebehaushalts nach 
Art. 43a GSchG und Art. 42a GSchV führen. Die Massnah-
men sind so zu planen, dass sie nur im Ereignisfall an-
springen und ansonsten für Geschiebe durchgängig sind. 

Geschiebe-
haushalt 

Die Geschiebedurchgängigkeit wird mit 
einem Geschiebemanagement gewähr-
leistet.   

technischer Be-
richt und Pläne 

Auflageprojekt 

12.17 BAFU Die Eingriffe ins Gewässer sind minimal (bezüglich Fre-
quenz und Ausmass) zu halten. In einem Bewirtschaf-
tungskonzept ist aufzuzeigen, wann Geschiebe aus den 
Bauwerken entnommen wird und was mit dem entnomme-
nen Geschiebe geschieht. Neben dem Hochwasserschutz 
sind auch ökologische Kriterien zu berücksichtigen, um 
negative Auswirkungen auf terrestrische und aquatische 
Lebewesen zu verhindern. 

Gewässer-
unterhalt 

Das Unterhaltskonzept wurde entspre-
chend der Forderung präzisiert.  

Unterhaltskon-
zept 

Auflageprojekt 

12.18 BAFU Die Auflagen des ANF in der Stellungnahme vom 28.6.22 
sind vollumfänglich zu berücksichtigen. 

Gesamtpro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen   

12.19 BAFU Das Bauprojekt muss den zum Zeitpunkt seiner Genehmi-
gung gültigen Anforderungen entsprechen, die Projektak-
ten werden nötigenfalls angepasst und ergänzt. 

Gesamtpro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen   

12.20 BAFU Falls während der Ausarbeitung des Bauprojektes unvor-
hergesehene Probleme auftreten, werden alle erforderli-
chen Anpassungen vorgenommen, damit das Bauprojekt 
vollumfänglich den gültigen Vorschriften entspricht. 

Gesamtpro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen   
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

13.1 Schüpfen Die im Projektausschuss eingebrachten Anliegen und Vor-
stellungen der Gemeinde sind mit der vorliegenden Vari-
ante bestmöglich berücksichtigt. 

Gesamtpro-
jekt 

Wird zur Kenntnis genommen keine  

14.1 KAPO  Die KAPO ist mit dem Vorhaben grundsätzlich einverstan-
den. 

Gesamtbe-
urteilung 

Wird zur Kenntnis genommen keine  

15.1 OIK III, 
Kunst-
bauten 

Die Inhalte der Kantonsstrassenquerung müssen jenen ei-
nes Strassenplanverfahrens entsprechen und mit dem In-
genieur Kunstbauten des OIK III abgesprochen werden. 
Die Nutzungsvereinbarung zwischen Kanton und Ingenieur 
soll für dieses Bauwerk angepasst werden. 

Dossier Die Nutzungsvereinbarung wurde ange-
passt und die Pläne detaillierter ausge-
arbeitet.  

Dossier Auflageprojekt 

15.2 OIK III, 
Kunst-
bauten 

Es fehlen Pläne des Bauwerks, das direkt unter der Kan-
tonsstrasse erstellt wird: Situation mit Länge des Durch-
lasses unter Berücksichtigung der zukünftigen Strassen-
geometrie von 14 m breite, klare Definition, über Eigen-
tumsverhältnisse der einzelnen Bauteile (Gemeinde, Kan-
ton, Privat).  

Pläne Die Pläne wurden entsprechend der For-
derungen ergänzt 

Pläne Auflageprojekt 

15.3 OIK III, 
Kunst-
bauten 

Eingang des Stahlwellrohrs soll mit Steinverbauung ge-
staltet sein, Absturzsicherung fehlt auf Situationsplan 
(normkonforme Realisierung), keine Sauberwasserleitung 
in Durchlass einleiten, Strassenentwässerung und alle 
Werkleitungen auf Situationsplänen einzeichnen 

Ausgestal-
tung Durch-
lässe 

Die Rückmeldung wurde in der Detailpla-
nung der Ausgestaltung des Durchlasses 
berücksichtigt und die Pläne entspre-
chend ergänzt 

Pläne und tech-
nischer Bericht 

Auflageprojekt 

15.4 OIK III, 
Kunst-
bauten 

Darstellung von 3 QPs des Durchlasses bei Kantons-
strasse: Eingangsbauwerk, Ausgangsbauwerk, Strassen-
mitte, 2 zusätzliche bei Randabschluss Trottoir �Ý Strasse 
QP inkl. Strassen-  und Trottoiraufbau (Koffer, Belag) und 
Grabenprofil und Begehbarkeit für Unterhalt 

QP Die Pläne wurden entsprechend der For-
derungen ergänzt 

Pläne Auflageprojekt 
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

15.5 OIK III, 
Kunst-
bauten 

LP mit allen querenden Werkleitungen, 
Einbau einer Schwelle zum Garantieren der Sohlenstabili-
tät  

LP Die Pläne wurden entsprechend der For-
derungen ergänzt 

Pläne Auflageprojekt 

15.6 OIK III, 
Kunst-
bauten 

Es muss ein Landerwerbplan dargestellt sein. Landerwerb Die Flächen sind auf dem Landerwerbs-
plan eingetragen 

keine  

15.7 OIK III, 
Kunst-
bauten 

Diverse Änderungen in der Nutzungsvereinbarung: 
-  1.2 Situation einsetzen als Abbildung, -  1.4 LP und QP 
einsetzten als Abbildung 
Kap 4.2 u. 4.3, sowie Kap 5 Lärm, Gewässerschutz 
Kap 6 Allgemein  
�Ý Alle Anlageteile und Grünflächen sind unterhaltsfreund-
lich auszugestalten (Arbeitssicherheit, maschinelle Reini-
gung, Zugänglichkeit etc.). 
�Ý Die Leitschranken müssen mit geringem Aufwand aus-
gewechselt werden können.  
�Ý Geländer oder Zäune müssen mit geringem Aufwand 
ausgewechselt werden können.  
�Ý Das Bauwerk ist für den Winterdienst auszulegen. 
�Ý Keine Leitungsanschlüsse direkt in den Wellstahldurch-
lass 
�Ý Leitungen müssen spülbar sein 

Nutzungs-
vereinba-
rung 

Die Nutzungsvereinbarung wurde ent-
sprechend den Rückmeldungen ergänzt 

Nutzungsverein-
barung 

Auflageprojekt 

16.1 OIK III, 
Wasser-
bau 

Der Chüelibach wird innerhalb des Projektperimeters öfters 
überdeckt. Dies weil das Gewässer bestehende Strassen 

Wasserbau-
polizei 

Ausnahmetatbestand wurde geprüft und 
entsprechende Ausnahmebewilligung 
wird im technischen Bericht erwähnt. 

technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

und Wege queren muss. Es ist zu prüfen, ob ein Ausnah-
metatbestand nach Art. 38 Abs. 2 GSchG vorliegt. Trifft 
dies zu, kann eine Ausnahme geltend gemacht werden. 
Bei den Querungen / Überdeckungen handelt es sich 
durchwegs um Verkehrsübergänge. Eine entsprechende 
Ausnahme nach Art. 38 Abs. 2b kann in Aussicht gestellt 
werden. 
Die Entlastungsleitung erfolgt durchgehend als über-
deckte Leitung. Da es sich dabei um eine nur sporadisch 
wasserführende Hochwasserentlastungsleitung handelt, 
kann eine entsprechende Ausnahme gemäss Art. 38 Abs. 
2a in Aussicht gestellt werden. 

16.2 OIK III, 
Wasser-
bau 

Mit dem Projekt müssen diverse Werke Dritter verlegt oder 
angepasst werden. Eine wasserbaupolizeiliche Ausnahme-
bewilligung nach Art. 48 WBG kann in Aussicht gestellt 
werden, weil durch den Ausbau des Gerinnes ein wichtiger 
Grund vorliegt und keine überwiegenden Interessen ent-
gegenstehen. Unter Berücksichtigung der Auflagen kön-
nen die negativen Auswirkungen auf ein verhältnismässi-
ges Ausmass reduziert werden. 

Wasserbau-
polizei 

Entsprechende Ausnahmebewilligung 
wird im technischen Bericht erwähnt 

technischer Be-
richt 

Auflageprojekt 

16.3 OIK III, 
Wasser-
bau 

Bei der Projektierung sind folgende Aspekte zu beachten: 
Die Situationspläne und Landerwerbspläne sind mit dem 
Projektperimeter zu vervollständigen. 

Pläne Die Pläne wurden für das Auflageprojekt 
entsprechend ergänzt  

Pläne Auflageprojekt 

16.4 OIK III, 
Wasser-
bau 

Das Einlaufbauwerk ist so zu gestalten, dass kein Ge-
schiebe oder Schwemmgut in die Entlastungsleitung ein-
geschwemmt wird.  

Einlaufbau-
werk 

Geschiebe und Schwemmgut sollen 
hauptsächlich oberhalb des Siedlungs-

Technischer Be-
richt / Pläne 

Auflageprojekt 
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Nr. Fach-
stelle 

Stellungnahme zum Vorprüfungsdossier Thema Stellungnahme / Pendenz  Anpassungen  
Auflagedossier 

Termin 

gebiets beim Geschiebeablagerungsbe-
reich zurückgehalten werden. Kleinere 
Mengen an Geschiebe und Schwemmholz 
gelangen nicht in die Entlastungsleitung. 

16.5 OIK III, 
Wasser-
bau 

Für die jeweiligen Kunstbauten / Brücken ist pro Bauwerk 
ein Plan mit Situation, QP, LP und Ansicht inkl. den Bau-
hauptmassen zu erstellen.  

Pläne Die entsprechenden Pläne wurden für 
das Auflageprojekt entsprechend ausge-
arbeitet.  

Pläne Auflageprojekt 

16.6 OIK III, 
Wasser-
bau 

Die Brücken und Durchlässe sind entsprechend der VSS 
Norm SN 640 696 auszugestalten. 

Kunstbau-
ten 

Die Norm wird im Rahmen der Detailpro-
jektierung der Brücken und Durchlässe 
berücksichtigt 

Pläne Ausführungsprojekt 

16.7 OIK III, 
Wasser-
bau 

Nach Fertigstellung des Hochwasserschutzes ist die Ge-
fahrenkarte zu überarbeiten und in die Ortsplanung ein-
fliessen zu lassen. 

Gefahren-
karte 

Wird zur Kenntnis genommen keine Bauabschluss 
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Bau- und Verkehrsdirektion 
Tiefbauamt 
 
Kontrollstrasse 20, Pf. 701 
2501 Biel 
+41 31 635 96 00 
info.tbaoik3@be.ch 
www.be.ch/tba 
 
Jörg Bucher 
+41 31 635 96 11 
joerg.bucher@be.ch 
 

Oberingenieurkreis III, Kontrollstrasse 20, Pf. 701, 2501 Biel 
 

 
 
Wasserbauverband Lyssbach   
c/o Urbanum AG    
Tulpenweg 38 
3250 Lyss 
 

 17. März 2022 

 
 
 

Leitverfügung Wasserbauplan (Stand Vorprüfung) 

(Art. 6 Abs. 2 Koordinationsgesetz vom 21. März 1994, KoG)  

 

 

Gemeinde Schüpfen 

Gewässer Chüelibach (1404) 

Wasserbauträger Wasserbauverband Lyssbach   
c/o Urbanum AG   

Projektverfasser Emch+Berger AG Bern 
Schlösslistrasse 23 
Postfach 
3001 Bern 

Ort Schüpfen Chüelibach Dorf 

Koordinaten 2 596 018 / 1 209 225 

Vorhaben WBP Chüelibach Dorf Schüpfen 

Gesuchsdatum 18.03.2022 

Geschäfts-Nr. WBP100085 

Gesuchsunterlagen Vorprüfungsdossier Wasserbauplan 

Kontaktperson Jörg Bucher 

 

 

1. Leitverfahren  

Das Wasserbauplanverfahren gemäss Art. 21 ff. Gesetz über den Gewässerunterhalt und Was-
serbau vom 14. Februar 1989 (WBG) ist Leitverfahren im Sinne des KoG. 
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2. Leitbehörde/Leitperson  

Das Leitverfahren wird vom Oberingenieurkreis III des Tiefbauamts, Jörg Bucher, geleitet. 

3. Amtsberichte, Fachberichte, Stellungnahmen  

Die aufgeführten Fachstellen und Anzuhörenden werden gebeten, bis 18. April 2022  ihren 
Amts-/Fachbericht bzw. ihre Stellungnahme zum Bauvorhaben einzureichen. Weitere Amtsstel-
len werden bei Bedarf beigezogen. 
 

Die nach Einschätzung der Leitbehörde  notwendigen (Ausnahme)Bewilligungen sind unten 
aufgeführt. Die einbezogenen Fachstellen werden gebeten, der Leitbehörde im Fachbericht aus-
drücklich 

�� konkret Antrag auf Erteilung/Nichterteilung der beantragten und allenfalls zusätzlich nöti-
gen (Ausnahme)Bewilligungen  zu stellen; 

�� mitzuteilen, wenn nach ihrer Fachmeinung eine beantragte (Ausnahme)Bewilligung nicht 
nötig ist; 

�� nur Auflagen und Bedingungen aufzuführen, die das konkrete Projekt betreffen. 
 

Das elektronische Projektdossier ist unter folgendem Link einzusehen:  

Chüelibach Dossier Vorprüfung Februar 2022 
 

Die Fachberichte sind der Leitbehörde in Papierform und elektronisch zuzustellen (Bedingun-
gen, Auflagen und Hinweise in Word-Format). 

 

Amt für G emeinden und Raumordnung (AGR), Abteilung Ort - und Regionalplanung,  
Nydeggasse 11/13, 3011 Bern, info.agr@be.ch   

Raumplanung 

Ortsbild- und Landschaftsschutz 

Fruchtfolgeflächen 

 

Amt für Wasser und Abfall (AWA), Dienststelle Bewilligungen, Reiterstrasse 11, 
3013 Bern, DL_BVD-AWA-ID-BEW@be.ch   

Gewässerökologie 

Gewässerschutz 

Grundwasserschutz 

Abwasserentsorgung 

Altlasten 

Abfälle 

Erforderliche (Ausnahme)Bewilligung/en: 

�� Gewässerschutzbewilligung für Bauten unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels, Ar-
beiten im Spezialtiefbau im Grundwasserbereich sowie Grabungen, Erdbewegungen und 
ähnliche Arbeiten, Tiefbauten in Grundwasserschutzzonen nach Art. 26 KGV 
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Amt für Landwirtschaft und Natur, Abteilung Naturförderung (ANF), Schwand, 
3110 Münsingen, info.anf@be.ch   

Naturschutz (Flora, Fauna, terrestrische Lebensräume) 

Erforderliche (Ausnahme)Bewilligung/en: 

�� Ausnahmebewilligung für Eingriffe in Bestände geschützter Pflanzen nach Art. 20 NHG, 
Art. 15 NschG sowie Art. 19 und 20 NSchV 

�� Ausnahmebewilligung für Eingriffe in die Ufervegetation nach Art. 22 Abs. 2 NHG sowie 
Art. 12, 13 Abs. 3, 17 NSchV 

�� Ausnahmebewilligung für Eingriffe in Biotope geschützter Tiere nach Art. 20 NHG, Art. 15 
NschG und Art. 26 und 27 NSchV 

 

Amt für Landwirtschaft und Natur, Fischereiinspektorat (FI), Schwand, 3110 Münsingen, 
info.fi@be.ch   

Wasserlebensraum (Fische) 

Erforderliche (Ausnahme)Bewilligung/en: 

�� Fischereirechtliche Bewilligung für Eingriffe in Gewässer, ihren Wasserhaushalt und Ver-
lauf, in die Ufer und den Grund nach Art. 8 - 10 BGF sowie Art. 8 - 10 und 13 FiG 

 

Amt für Landwirtschaft un d Natur, Jagdinspektorat (JI), Schwand, 3110 Münsingen, 
info.ji@be.ch   

Wild- und Vogelschutz 

 

Amt für Landwirtschaft und Natur, Abteilung für Strukturverbesserungen und Produktion, 
Fachstelle Bodenschutz, Schwand, 3110 Münsingen, bodenschutz@be.ch   

Bodenschutz 

 

Amt für Landwirtschaft und Natur, Abteilung für Strukturverbesserungen und Produktion, 
Fachstelle Tiefbau, Schwand 17, 3110 Münsingen, info.asp.lanat@be.ch  

Landwirtschaftliche Infrastrukturen 

 

Amt für Wald und Naturgefahren (AWN), Waldabteilung Mittelland, Molkereistrasse 25 , 
3052 Zollikofen   
wald.mittelland@be.ch 

Nichtforstliche Kleinbauten/-anlagen (Art. 14 Abs. 2 WaV) 

Unterschreiten Waldabstand 

Erforderliche (Ausnahme)Bewilligung/en: 

�� Forstrechtliche Ausnahmebewilligung für nichtforstliche Kleinbauten oder -anlagen im 
Wald nach Art. 14 Abs. 2 WaV  

�� Forstrechtliche Ausnahmebewilligung für die Unterschreitung des Waldabstands nach 
Art. 25 KWaG 

 

Amt für Kultur, Denkmalpflege (DPf), Schwarztorstrasse 31, Postfach, 3001 Bern,  
denkmalpflege@be.ch  

Kulturdenkmäler 
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Amt für Kultur, Archäologischer Diens t (AD), Brünnenstrasse 66, Postfach, 3001 Bern, 
adb.bauen@be.ch   

Archäologie 

 

Kantonspolizei Bern, Postfach, 3001 Bern, polizeikommando@police.be.ch   

Verkehrssicherheit 

 

Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination (AÖV), Reiterstrasse 11, 
3013 Bern, info.aoev@be.ch  

Öffentlicher Verkehr 

 

Tiefbauamt (TBA ) 

Strassenbaupolizei 

Historische Verkehrswege 

Fuss- und Wanderwege 

Wasserbaupolizei 

Erforderliche (Ausnahme)Bewilligung/en: 

�� Ausnahmebewilligung für das Überdecken oder Eindolen von Fliessgewässern nach Art. 38 
GSchG 

�� Wasserbaupolizeibewilligung für Bauten und Anlagen im Gewässerbereich nach Art. 48 
Abs. 1 und 3 WBG 

�� Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebewilligung für Bauten und Anlagen im Gewässerbereich 
nach Art. 48 Abs. 4 WBG 

 

Einwohnergemeinde Schüpfen   

Stellungnahme der Gemeinde zum Vorhaben im Rahmen der fakultativen Anhörung. 

 
Im Vorprüfungsverfahren können keine Gebü hren verrechnet werden.  
 
Nach der kantonalen Vorprüfung geht das Projekt an das Bundesamt für Umwelt (BAFU) zur 
Stellungnahme. Dauer ca. 3 Monate. 

4. Zeitplan  

 Termine 

�� Vorprüfungsbericht: Sommer 2022 

�� Projektbereinigung: Sommer 2022 

�� Leitverfügung (Stand Genehmigung): Herbst 2022 

�� Bereinigungsgespräch: Winter 2022-2023 

�� Publikation (je einmal im Amtsblatt des Kantons Bern und im 
Anzeiger): 

Winter 2022-2023 

�� Öffentliche Auflage: Winter 2022-2023 
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�� Einsprachenerledigung: Frühling 2023 

�� Gesamtentscheid: Sommer 2023 

5. Vorbehalt  

Das Verfahrensprogramm beruht auf einer ersten summarischen Beurteilung der eingereichten 
Unterlagen. Änderungen des Programms auf Grund neuer Erkenntnisse im Laufe des Verfah-
rens bleiben vorbehalten. Die Einhaltung des Zeitplans setzt insbesondere voraus, dass 

�� die eingereichten Unterlagen vollständig und richtig sind; 

�� keine Projektänderungen erfolgen; 

�� der vorgesehene Verfahrensablauf auch sonst keine Änderung erfährt; 

�� keine Fristen erstreckt werden müssen; 

�� bei der Leitbehörde keine Kapazitätsengpässe entstehen; 

�� weitere Beweismassnahmen angeordnet werden, sobald sich diese als nötig erweisen soll-
ten. 

6. Eröffnung  

Diese Verfügung wird eröffnet an: 

�� Stellen gemäss Ziff. 3 

 
 
 

 
 
 
 
Jörg Bucher 
Bereichsleiter Wasserbau 

 
 
 
Rechtsmittelbelehrung  
Diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit ihrer Eröffnung mit Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdi-
rektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern angefochten werden. Die Beschwerde ist in zwei 
Exemplaren einzureichen und hat einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Be-
gründung sowie eine rechtsgültige Unterschrift zu enthalten. Die angefochtene Verfügung und greifbare 
Beweismittel sind beizulegen. 
 
 
 
Beilage (geht an die Fachstellen gemäss Ziff. 3) 
�� Dossier Wasserbauprojekt gemäss unter Pkt. 3 aufgeführtem Link 

 
Kopie an 
��  Emch+Berger AG Bern, Schlösslistrasse 23, Postfach, 3001 Bern 
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Bau- und Verkehrsdirektion 
Tiefbauamt 
 
Kontrollstrasse 20, Pf. 701 
2501 Biel 
+41 31 635 96 00 
info.tbaoik3@be.ch 
www.be.ch/tba 
 
Jörg Bucher 
+41 31 635 96 11 
joerg.bucher@be.ch 
 

Oberingenieurkreis III, Kontrollstrasse 20, Pf. 701, 2501 Biel 
 

 
 
Wasserbauverband Lyssbach   
c/o Urbanum AG    
Tulpenweg 38 
3250 Lyss 
 
(per E-Mail) 
 

 23. September 2022 

 
 
 

Wasserbauplan 

Vorprüfungsbericht 

 

 

Gemeinde: Schüpfen 

Gewässer: Chüelibach (1404) 

Wasserbauträger: Wasserbauverband Lyssbach 

Projektverfasser: Emch+Berger AG, Schlösslistrasse 23, Postfach, 3001 Bern 

Ort: Schüpfen Chüelibach Dorf 

Koordinaten: 2 596 018 / 1 209 225 

Vorhaben: WBP Chüelibach Dorf Schüpfen 

Geschäfts-Nr.: WBP100085 

Verfahren Wasserbauplanverfahren (Stand Vorprüfung) 

Gesuchsunterlagen: Dossier Wasserbauplan / Vorprüfungsdossier 

 

1. Leitverfahren  

Mit Leitverfügung vom 17. März 2022 wurde die Vorprüfung eingeleitet. 
 
Folgende Stellen haben einen Amtsbericht, Fachbericht oder eine Stellungnahme abgegeben: 
 

Fachstelle Datum 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 28. April 2022 

Fischereiinspektorat des Kantons Bern 19. April 2022 
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Fachstelle Datum 

Abteilung Naturförderung (ANF) 28. Juni 2022 

Jagdinspektorat 14. April 2022 

Amt für Wasser und Abfall 08. April 2022 

Denkmalpflege des Kantons Bern 23. Mai 2022 

Kantonspolizei Bern, Verkehr, Umwelt und Prävention 08. April 2022 

Gemeindeverwaltung Schüpfen 29. April 2022 

Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern \ Strukturverbes-
serungen und Produktion \ Fachstelle Tiefbau 

13. April 2022 

Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Bern \ Waldabteilung 
Mittelland \  

06. Mai 2022 

Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern \ Strukturverbes-
serungen und Produktion \ Bodenschutz 

21. März 2022 

Archäologischer Dienst 31. März 2022 

Amt für öffentlicher Verkehr 17. März 2022 

Tiefbauamt des Kantons Bern \ Oberingenieurkreis III \ Kreisbüro 25. April 2022 

Tiefbauamt des Kantons Bern \ Oberingenieurkreis III \ Wasserbau 4. Mai 2022 

 
Die Hinweise und Bemerkungen der Eingaben aus der Mitwirkung und aus den beiliegenden Mitberich-
ten sind für die weitere Planung zu berücksichtigen. 

2. Beurteilung  

2.1 Das Mitwirkungsverfahren wurde ordnungsgemäss durchgeführt. 

2.2 Das Bundesamt für Umwelt BAFU befürwortet das Vorhaben, in seiner Stellungnahme vom  
22. September 2022 wird auf Details verwiesen. 

2.3 Das Projekt entspricht den Planungs- und Handlungsgrundsätzen des Gesetzes über Gewäs-
serunterhalt und Wasserbau vom 14. Februar 1989 (WBG). 

2.4 Das Projekt entspricht der Wegleitung des Bundesamtes für Umwelt BAFU «Hochwasserschutz 
an Fliessgewässern» und der Empfehlung über den Raumbedarf Fliessgewässer.  

3. Weiteres Vorgehen  

3.1 Der Wasserbauplan ist zwischen der Bauherrschaft / Projektverfasser, dem BAFU und dem OIK 
III Wasserbau zu bereinigen. 

3.2 Der Wasserbauplan ist gemäss dem Fachordner Wasserbau des Kantons Bern zu gestalten. 
Art. 14 - 16 der Wasserbauverordnung vom 15. November 1989 (WBV) sind zu beachten. 

3.3 Die weiteren Verfahrensschritte sind gemäss Art. 24 und 25 des Gesetzes über Gewässerunter-
halt und Wasserbau vom 14. Februar 1989 (WBG) auszuführen. 
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Jörg Bucher 
Bereichsleiter Wasserbau 

 
 
 
Beilage/n 
�� Amtsberichte/Fachberichte der erwähnten Stellen 

 
Kopie an 
�� Bundesamt für Umwelt (BAFU) (per E-Mail) 
�� Einwohnergemeinde Schüpfen (per E-Mail) 
�� Allen Amts- und Fachberichtsinstanzen (per E-Mail) 
�� Emch+Berger AG Bern (per E-Mail) 
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Bildungs- und Kulturdirektion 
Amt für Kultur 
Denkmalpflege 
 
Schwarztorstrasse 31 
Postfach 
3001 Bern 
+41 31 633 40 30 
denkmalpflege@be.ch 
www.be.ch/denkmalpflege 
 
Adrian Stäheli 
+41 31 633 52 31 
adrian.staeheli@be.ch 

Denkmalpflege, Schwarztorstrasse 31, Postfach, 3001 Bern 

 

Bau- und Verkehrsdirektion Kanton Bern  
Tiefbauamt 
Kontrollstrasse 20, Pf. 701  
2501 Biel  
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Fachbericht  Denkmalpflege  

Geschäfts Nr. der Bewilligungsbehörde: WBP100085  
 
Schüpfen : Wasserbauplan  Chüelibach  
Leitverfahren   
 
 
1. Allgemeines  
Gemäss dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) wurde Schüpfen als Ort 
von regionaler Bedeutung bewertet. Der Perimeter der Wasserbauplanung betrifft am äusseren Rand 
das ISOS-Gebiet 1 (Altes Dorf) sowie die Umgebungszone I (Nahumgebung Talboden). Diese 
�8�P�J�H�E�X�Q�J�V�]�R�Q�H���L�V�W���G�H�U���K�|�F�K�V�W�H�Q���$�X�I�Q�D�K�P�H�N�D�W�H�J�R�U�L�H���Ä�D�³���]�X�J�H�R�U�G�Q�H�W���X�Q�G���L�V�W���V�R�P�L�W���H�L�Q���X�Q�H�U�O�l�V�V�O�L�F�K�H�U 
Teil des Ortsbildes. 
Im Projektperimeter befinden sich mehrere Bauinventarobjekte, ebenso werden die beiden Bauinventar-
Baugruppen A (Dorf) und B (Säge) betroffen.  
 
Das Projekt wurde von der KDP in den letzten Jahren von der KDP bereits mehrmals beurteilt. 
 
 
2. Beurteilung  
Wir begrüssen die Wahl der Variante 4b (Entlastungsleitung). Damit kann der bestehende Bach durch 
das Dorf erhalten werden, dies ist für das Dorfbild ein Gewinn. Wir sind mit den Massnahmen 
grundsätzlich einverstanden.   
Wenn wir die Querschnitte richtig interpretieren, gehen wir davon aus, dass die Entlastungsleitung 
entlang des Siedlungsrandes keine Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild haben. 
Auf den Plänen ist ersichtlich, dass die baulichen Massnahmen keine Auswirkungen auf die 
Umgebungen der Bauinventarobjekte haben, so bleiben z.B. die wertvollen Garteneinfriedungen im 
Bereich des schützenswerten Gebäudes Sägestrasse 13 und 13a unverändert bestehen.  
 
 
3. Auflagen  
Betreffen Baumassnahmen die Nahumgebung von Bauinventarobjekten (z.B. Garteneinfriedungen, 
historische Bodenbeläge, intakte Vorbereiche, etc.), sind diese mit unserer Fachstelle in der 
Ausführungsplanung zu abzusprechen.  
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 Freundliche Grüsse 

 
 
 
 
 
 
 

Denkmalpflege 
 
 
 
 
Adrian Stäheli 
Bauberatung und Ortsbildpflege 

 
 












































































